
keinen Schulabschluss nach Jg. 9, NRW, Sek I
Beitrag von „Paro“ vom 20. November 2007 22:17

Die HS kann (zumindest in Bawü) nach 5 Jahren auch gegen den Willen des Schülers
ausschulen (ins BVJ o.ä.), wenn klar ist, dass er nicht innerhalb eines Jahres den Abschluss
schafft und er die 5 Jahre voll hat.
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